
Ärztliches Gesundheitsattest 
Sämtliche Angaben werden vertraulich behandelt und nur zwecks Abklärung für die Aufnahme eines 
Pflegekindes verwendet. 

Gemäss Art. 5 Abs. 1 der Pflegekinderverordnung (PAVO) darf die Pflegeplatzbewilligung 
nur erteilt werden, wenn die Pflegeeltern und ihre Hausgenossen nach Persönlichkeit und 
Gesundheit […] für gute Pflege, Erziehung und Ausbildung des Pflegekindes Gewähr bieten 
[…]. 

Im Hinblick auf die Aufnahme eines Pflegekindes fand am  ______________________  eine 
ärztliche Untersuchung statt von: 

Name 

Vorname 

Geburtsdatum 

Adresse  

PLZ Ort 

 Nein, die antragstellende Person leidet an keiner physischen, psychischen, psychoso-
matischen oder übertragbaren Krankheit, welche die Aufnahme eines Pflegekindes 
beeinträchtigen könnten. 

 Ja, die antragstellende Person leidet an einer physischen, psychischen, psychosoma-
tischen oder übertragbaren Krankheit, welche die Aufnahme eines Pflegekindes be-
einträchtigen könnten, nämlich: 

Als Arzt oder Ärztin kenne ich die antragstellende Person seit:

Ort, Datum

Unterschrift Stempel

Volkswirtschaft und Inneres
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Asylstrasse 30
8750 Glarus

Telefon: 055 646 69 10 
E-Mail: kesb@gl.ch 
www.gl.ch 
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